
 

 

 
 
 

 
Messrahmenvertrag für Strom 

 
Vertragsnummer:    MZV 2008S001 

 
zwischen der 

 

Stadtwerke Cham GmbH, Further Straße 4, 93413 Cham, vertreten durch  
Herrn Geschäftsführer Josef Windmaißer 

 

Identifikation:  
BDEW – Codenummer:   9900127000001  
 
oder / ILN-Nummer:    …………………………………………….  
 

- nachfolgend Netzbetreiber genannt - 

 
und 

 
_________________________________________________________________________________ 
Firma    HRB oder HRA               vertreten durch (Vollmacht liegt bei)  
 
_________________________________________________________________________________ 
Telefon    Fax    E-Mail-Adresse 
 
_________________________________________________________________________________ 
Straße    Hausnummer   PLZ Ort 
 

 
Identifikation:  
BDEW – Codenummer:   …………………………………………….   
 
oder / ILN-Nummer:    …………………………………………….  
      

- nachfolgend Messdienstleister genannt - 
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Präambel 
 

Dieser Vertrag beruht insbesondere auf § 21 b) des Gesetzes über die Elektrizitäts- und 

Gasversorgung  (EnWG) vom 07. Juli 2005, BGBl. I. Seiten 1970 ff., der 

Netzzugangsverordnung für Strom (StromNZV), der Niederspannungsanschlussverordnung 

(NAV) sowie der Verordnung über Rahmenbedingungen für den Messstellenbetrieb und die 

Messung im Bereich der leitungsgebundenen Elektrizitäts- und Gasversorgung (MessZV) 

vom 17. Oktober 2008, BGBl. I Nr. 47, Seiten 2006 bis 2013 in der jeweils gültigen Fassung.  

 

Dabei gelten folgende Begriffsbestimmungen für diesen Vertrag:  

 
1. Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher im Sinne von § 3 Nr. 25 EnWG, der einen 

Anschluss an das Verteilernetz zur Entnahme von Energie nutzt. 

 
2. Betrieb einer Messeinrichtung ist die Unterhaltung einer Messeinrichtung, die 

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Zählung abrechnungsrelevanter Messdaten 

sowie die plan- und ordnungsgemäße Kontrolle der Messfunktionen der 

Messeinrichtung unter Einhaltung der eichrechtlichen Bestimmungen. 

 

3. Einbau einer Messeinrichtung ist die tatsächliche Installation einer diesem Vertrag 

entsprechenden und geeichten Messeinrichtung in einen Zählpunkt, einschließlich der 

Projektierung, der notwendigen Prüfungen und Abnahmen sowie Kontrollen und 

Dokumentationen (Montage, Belegausfertigung und Übergabe an einen Netzbetreiber). 

 
4. Inbetriebnahme einer Messeinrichtung ist deren Infunktionssetzung zur gemessenen 

Entnahme von Energie aus dem Verteilernetz. Sie setzt die ordnungsgemäße und 

vertragsgegenständliche Montage, den korrekten Anschluss der Messeinrichtung sowie 

erforderliche Prüfungen an den nachgeschalteten Leitungen und Einrichtungen voraus. 

 

5. Messung umfasst gemäß § 3 Nr. 26 c EnWG die Ab- und Auslesung der 

Messeinrichtungen sowie die Weitergabe der Dateien an die Berechtigten. 

 

6. Messdienstleister ist eine natürliche oder juristische Person, die von einem 

Anschlussnutzer ausschließlich mit der Messung, nicht dagegen mit dem 

Messstellenbetrieb (insbesondere Einbau, Betrieb, Wartung und Ausbau von 

Messeinrichtungen) wirksam beauftragt ist. 

 

7. Messeinrichtung ist ein Messgerät oder -system nach dem aktuellen Stand der 

Technik und den einschlägigen DIN-Vorschriften. 
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8. Messgerät ist eine Funktionseinheit, die allein oder in Verbindung mit anderen 

Einrichtungen für die Messung und die Anzeige einer oder mehrerer Messgrößen 

eingesetzt wird. 

 
9. Messsystem ist ein Verbund zusammenarbeitender Messgeräte, der für die Messung 

und die Anzeige einer Messgröße vorgesehen und geeignet ist und der jeweils als 

Messgerät, Teilgerät oder Zusatzeinrichtung ausgebildet sein kann. 

 
10. Messstelle ist der Ort, an dem eine vertragsgegenständliche Messung anhand einer 

vertragsgegenständlichen Messeinrichtung vorgenommen wird. 

 
 
11. Messauftrag ist der Vertrag zwischen dem Anschlussnutzer und dem 

Messdienstleister ausschließlich über die Messung. 

 
12. Netzanschluss ist die Verbindung zwischen dem Verteilernetz des Netzbetreibers und 

der Kundenanlage des Anschlussnehmers. 

 
13. Netzbetreiber ist der Betreiber des örtlichen Verteilernetzes. 

 
14. Netzübergabestelle ist die Eigentumsgrenze zwischen der Anlage des Netzbetreibers 

und der Kundenanlage. 

 
15. Örtliches Verteilernetz ist das Verteilernetz des Netzbetreibers im Sinne von § 3 Nr. 

29 b) EnWG. 

 
16. Störung ist eine Abweichung von der ordnungsgemäßen Funktionsweise einer 

Messeinrichtung einschließlich der nicht planmäßigen Unterbrechung deren Betriebes. 

 
17. Wartung einer Messeinrichtung ist eine präventive Tätigkeit an der Messeinrichtung 

gegen Störungen, um die dauerhafte und ordnungsgemäße Funktionsweise der 

Messeinrichtung sicherzustellen. 

 

18. Werktage nach diesem Vertrag sind Werktage im Sinne der Festlegungen einheitlicher 

Geschäftsprozesse und Datenformate zur Kundenbelieferung mit Elektrizität der 

BNetzA vom 11.07.2006 (GPKE). 

 
19. Zählpunkt und Messstellenbezeichnung ist der Netzpunkt, an dem der Energiefluss 

zähltechnisch vom Messdienstleister anhand von Messeinrichtungen erfasst wird. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragsparteien was folgt: 
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1. Vertragsgegenstand und -voraussetzungen 
 

1.1 Gegenstand des Messrahmenvertrages (nachfolgend nur Vertrag genannt) sind die 

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ausschließlich im Zusammenhang mit 

Messung nach § 21 b)  EnWG i. V. m. der MessZV sowie den Festlegungen der 

Bundesnetzagentur nach § 29 Abs. 1 EnWG für die in diesen Vertrag gemäß 

Anlage 1 (Zuordnungsliste Messstellen),,, einbezogenen Messstellen. Es sind nur 

diejenigen Messstellen vertragsgegenständlich, die vom Netzbetreiber in die Anlage 

1 aufgenommen sind. 

 

1.2 Nicht Gegenstand dieses Vertrages sind der Messstellenbetrieb, also insbesondere 

der Ein- und Ausbau von Messeinrichtung sowie deren Wartung. 

 

1.3 Die Vertragsparteien haben und werden mit dem Anschlussnutzer anlässlich der 

Messung keine Regelungen vereinbaren, die dessen Lieferantenwechsel 

behindern. 

 

1.4 Voraussetzungen dafür, dass der Messdienstleister auf der Grundlage dieses 

Vertrages in Bezug auf eine vertragsgegenständliche Messstelle tätig werden kann, 

sind für die jeweilige Messstelle das wirksame Bestehen eines 

 

− Netzanschlussverhältnisses oder -vertrages zwischen Netzbetreiber und 

Anschlussnehmer, 

− Anschlussnutzungsverhältnisses bzw. -vertrages zwischen dem Netzbetreiber 

und dem Anschlussnutzer,  

− Stromliefervertrages zwischen dem Anschlussnutzer und einem Lieferanten, 

sofern nicht eine Ersatzversorgung erfolgt,  

− Messauftrages zwischen Anschlussnutzer und Messdienstleister 

− Messstellenbetriebsauftrages zwischen Anschlussnutzer und 

Messstellenbetreiber, der nicht auch die Messung durchführt, sowie eines  

− Messstellenbetriebsrahmenvertrages zwischen Netzbetreiber und 

demjenigen, der nur den Messstellenbetrieb durchführt, ohne aber die 

Messung vorzunehmen. 

 

 Der Messauftrag und der Messstellenbetriebsauftrag sind auf berechtigtes 

Verlangen des Netzbetreibers glaubhaft i. S. v. § 294 ZPO nachzuweisen. 
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2. Allgemeine Aufgaben des Netzbetreibers 
 

2.1 Der Netzbetreiber vergibt Zählpunkte in seinem Verteilernetz und verwaltet diese. 

Zählpunktbezeichnungen erfolgen nach den Vorgaben des VDN Metering-Codes in 

der jeweils aktuellen Fassung. Die vom Netzbetreiber vergebene 

Zählpunktbezeichnung für eine Entnahmestelle ist für den Messdienstleister 

verbindlich. 

 

2.2 Die Anlage 1 wird vom Netzbetreiber selbstständig geführt und fortgeschrieben. Der 

Netzbetreiber wird dem Messdienstleister bei Veranlassung oder auf Anfrage des 

Messdienstleisters die jeweils aktuelle Anlage 1 mitteilen. 

 

 

 

3. Allgemeine Aufgaben des Messdienstleisters 
 

3.1 Der Messdienstleister ist verpflichtet, alle Voraussetzungen für die dauerhafte und 

störungsfreie Messung des jeweiligen Energielieferungsvertrages an der Messstelle 

zu realisieren und sicherzustellen. Insbesondere hat er die Messung nach dem 

jeweils aktuellen Stand der Technik, den Vorgaben der Bundesnetzagentur und den 

Vorgaben des Netzbetreibers nach diesem Vertrag zu gewährleisten und ist dafür 

verantwortlich. Liegen die Voraussetzungen von § 21 b Abs. 2 Nr. 1 EnWG beim 

Messdienstleister oder einem von ihm eingesetzten Subunternehmer nicht vor, ist 

der Netzbetreiber berechtigt, den Messdienstleister oder das betreffende 

Subunternehmen abzulehnen; der Netzbetreiber wird dies in Textform begründen. 

  

3.2 Der Einsatz eines Subunternehmers durch den Messdienstleister ist nur nach 

rechtzeitiger vorheriger schriftlicher Anzeige gegenüber dem Netzbetreiber unter 

Angabe der erforderlichen Kontaktdaten, insbesondere Name, Adresse und 

Erreichbarkeit zulässig. Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Einsatz eines 

Subunternehmers abzulehnen, wenn die erforderlichen Kontaktdaten nicht 

vollständig mitgeteilt werden oder sonstige Gründe in Bezug auf den 

Subunternehmer vorliegen, die – aus der Sicht eines Dritten – die Annahme 

rechtfertigen, dass der Subunternehmer die Messung nicht ordnungsgemäß 

durchführt. 
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3.3 Der Messdienstleister ist – auch bei Einschaltung eines Subunternehmers – 

ausschließlich dafür verantwortlich, dass die Messung und die Datenübermittlung 

bezüglich der vertragsgegenständlichen Messeinrichtungen auch den 

Mindestanforderungen und den weiteren Anforderungen des Netzbetreibers sowie 

den individuell für die jeweilige Messstelle vom Netzbetreiber festgelegten 

Anforderungen zum Datenumfang und zur Datenqualität sowie den diesbezüglichen 

Vorgaben der Bundesnetzagentur nach § 29 Abs. 1 EnWG entsprechen.  

 

 

 

4. Mess- und Steuereinrichtungen 
 

4.1 Die Art, Zahl und Größe von Mess- und Steuereinrichtungen werden ausschließlich 

vom Messstellenbetreiber bestimmt.  

 

4.2 In Bezug auf die vertragsgegenständlichen Messstellen ist ausschließlich der 

Messstellenbetreiber für den Einbau, den Betrieb, die Wartung sowie den Ausbau 

der Mess- und Steuereinrichtungen zuständig. Die Tätigkeiten des 

Messdienstleisters umfassen daher ausschließlich nur die Messung 

 

4.3 Der Messdienstleister hat mit dem Netzbetreiber die Ersatzwertbildungsstrategie 

abzustimmen. Ist die Ersatzwertbildung durch den Netzbetreiber bei fehlenden oder 

fehlerhaften Daten erforderlich und verfügt der Messdienstleister über hierfür 

erforderliche Daten, so hat er diese unmittelbar nach Behebung einer Störung, die 

zu den fehlenden oder fehlerhaften Daten geführt hat, an den Netzbetreiber auf 

seine Kosten mitzuteilen. 

 

4.4 Der Messdienstleister ist nicht berechtigt, an vertragsgegenständlichen Mess- und 

Steuereinrichtungen selbst irgendwelche Handlungen vorzunehmen. Hierfür ist 

ausschließlich der Messstellenbetreiber verantwortlich. 

 

4.5 Der Messdienstleister ist verpflichtet, den Verlust, die Beschädigung oder die 

Störungen von Mess- und Steuereinrichtungen, die zum Ausfall der Messwerte oder 

deren fehlerhaften Erfassung führen bzw. führen können, oder Manipulationen an 

Plombierungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber in der kürzest 

möglichen Zeit in Textform mitzuteilen. Gleiches gilt für das Erlöschen der 

Eichgültigkeit. 



 
 Messrahmenvertrag – Strom (MRV) Seite 8 von 18 

5. An- und Abmeldung von Messstellen 
 

5.1 Der Wechsel einer Messstelle zu einem anderen Messdienstleister 

(Messdienstleisterwechsel) ist nur zum Ende eines Kalendermonats durch An- und 

Abmeldung beim Netzbetreiber möglich. Die gilt nicht bei Einzug. 

 

5.2 Voraussetzung für die Aufnahme einer Messstelle in diesen Vertrag ist, dass der 

betreffende Anschlussnutzer gegenüber dem Netzbetreiber oder dem 

Messdienstleister spätestens einen Monat vor dem beabsichtigten Wechsel in 

Textform erklärt hat, dass er beabsichtigt, den Messdienstleister mit der Messung 

zu beauftragen und gegenüber dem Netzbetreiber die Angaben nach § 5 Abs. 1 

MessZV vollständig gemacht hat. Hat der Anschlussnutzer diese Angaben 

gegenüber dem Messdienstleister gemacht, muss dem Netzbetreiber spätestens 

einen Monat vor dem Wechsel eine Kopie dieser Erklärung in elektronischer Form 

vorliegen. Die Monatsfrist gilt nicht bei Einzug. 

 

5.3 Sobald die erforderliche Erklärung und die erforderlichen Angaben des 

Messdienstleisters dem Netzbetreiber vorliegen, wird der Netzbetreiber dem 

Messdienstleister innerhalb von zwei Wochen nach der Anmeldung mitteilen, ob er 

die Benennung der Messstelle zurückweist. Lehnt der Netzbetreiber die Anmeldung 

einer Messstelle ab, so wird er dies in Textform dem Messdienstleister begründen. 

Er kann insbesondere dann die Anmeldung einer Messstelle zurückweisen, wenn 

diese nicht ordnungsgemäß oder nicht vollständig ist und deshalb die Messstelle 

anhand der gemeldeten Daten vom Netzbetreiber nicht eindeutig identifiziert 

werden kann oder die Voraussetzungen von Ziffer 1.4 zum Zeitpunkt des Wechsels 

nicht insgesamt vorliegen. Ist der Netzbetreiber berechtigt, die Anmeldung einer 

Messstelle zurückzuweisen, so ist die Anmeldung unwirksam und es kann die 

Neuanmeldung dieser Messstelle nur anhand einer neuen, ordnungsgemäßen und 

vollständigen Erklärung nach Ziffer 5.2 erfolgen. 

5.4 Wird die Erklärung vom Netzbetreiber nicht zurückgewiesen, gilt die betreffende 

Messstelle unter Beachtung der Anmeldefrist nach Ziffer 5.2 zum nächstmöglichen 

Zeitraum nach Ziffer 5.1 als in diesen Vertrag einbezogen und wird in der Anlage 1 

aufgenommen. 

 

5.5 Nach der ordnungsgemäßen Anmeldung einer Messstelle teilt der Netzbetreiber 

dem Messdienstleister rechtzeitig die für die Realisierung der Messung 

erforderlichen Daten (z. B. Tarifschaltzeiten) sowie die durch den Netzbetreiber 
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vorgegebene Zählpunktbezeichnung mit. Weiter teilt der Netzbetreiber dem 

Netznutzer, bezogen auf die betroffene Messstelle, den Zeitpunkt des Übergangs 

der Messung auf den neuen Messdienstleister und dessen Identität unverzüglich 

mit. 

 

5.6 Wird die Durchführung der Messung an einer Entnahmestelle von mehreren 

Anschlussnutzern für den gleichen Zeitraum angemeldet, wird derjenige 

Messdienstleister, der zuerst angemeldet wurde. Gleiches gilt, wenn mehrere 

Messdienstleister für die gleiche Entnahmestelle eine Anmeldung an den 

Netzbetreiber vorlegen. 

 

5.7 Vorstehende Regelungen zur Anmeldung von Messstellen gelten analog für deren 

Abmeldung. 

 

 

 

6. Freigabe von Messeinrichtungen 
 

6.1 Die Freigabe der Messeinrichtungen erfolgt ausschließlich durch den 

Messstellenbetreiber. 

 

6.2 Die Messung darf nicht vor der Freigabe der Messeinrichtungen durch den 

Messstellenbetreiber begonnen werden. 

 

6.3  Zu Beginn der Messung durch den Messdienstleister, jedenfalls bei der ersten 

Ablesung der Messeinrichtungen durch den Messdienstleister vor Ort, hat dieser zu 

überprüfen, dass die vertragsgegenständlichen Messeinrichtungen durch geeignete 

Maßnahmen (z.B. Plombierung) gegen unbefugte Energieentnahme gesichert sind 

und über eine Identifikationsnummer verfügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Messrahmenvertrag – Strom (MRV) Seite 10 von 18 

7. Messung 
 

7.1 Die Messung der entnommenen elektrischen Energie erfolgt bei Letztverbrauchern 

nach § 12 StromNZV durch die Erfassung der entnommenen elektrischen Arbeit 

sowie ggf. durch Registrierung der Lastgänge am Zählpunkt oder der Feststellung 

der maximalen Leistungsaufnahme.  

 

7.2 Im Falle des Wechsels des bisherigen Anschlussnutzers ist der Messdienstleister – 

sofern nicht der Netzbetreiber die Messung selbst übernimmt - auf Verlangen des 

Netzbetreibers für einen Übergangszeitraum von längstens drei Monaten 

verpflichtet, die Messung gegen ein vom Netzbetreiber zu entrichtendes 

angemessenes Entgelt fortzuführen, bis die Messung auf der Grundlage einer 

neuen Anmeldung des neuen Anschlussnutzers im Sinne von Ziffer 5.2 erfolgt. Als 

angemessenes Entgelt nach Ziffer 7.2 Satz 1 gilt dasjenige Entgelt, das der 

Netzbetreiber üblicherweise für die Messung berechnet.  

 

7.3 Bei Vorliegen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen ist der 

Messdienstleister verpflichtet, die notwendigen Handlungen an den 

Messeinrichtungen zur Unterbrechung der Versorgung zuzulassen.  

 

7.4 Der Netzbetreiber ist berechtigt, neben dem Messdienstleister eigene 

Vergleichsmessungen vorzunehmen und auf eigene Kosten eigene 

Messeinrichtungen in die Messstellen einzubauen. Diese dürfen die Messung durch 

den Messdienstleister nicht beeinträchtigen. 

 

7.5 Fällt der Messdienstleister weg, ohne dass ein neuer Messdienstleister 

übergangslos auf eine Anmeldung des Anschlussnutzers nach Ziffer 5.2 folgt, oder 

endet die Messung aus sonstigen Gründen, übernimmt der Netzbetreiber 

unverzüglich die Messung. Ein Wegfall liegt insbesondere dann vor, wenn der 

Messdienstleister seinen Geschäftsbetrieb einstellt, über sein Vermögen ein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 

Masse abgelehnt wird. 
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8. Überprüfung von Messeinrichtungen 
 

8.1 Beantragen der Anschlussnutzer, der Netzbetreiber oder der Messstellenbetreiber 

eine Befundprüfung im Sinne des Eichrechts bei der zuständigen Behörde oder 

einer anderen, staatlich hierzu anerkannten Prüfstelle, ist der Messdienstleister 

verpflichtet, den Ausbau der betreffende Messeinrichtung zu gestatten. Stellt der 

Anschlussnutzer den Antrag auf Befundprüfung beim Messdienstleister, hat dieser 

den Netzbetreiber und den Messstellenbetreiber hierüber unverzüglich zu 

informieren.  

 

8.2  Hat der Messstellenbetreiber den Messdienstleister vor dem Aus- und Einbau der 

betroffenen Messeinrichtungen hierüber informiert, hat der Messdienstleister die 

entsprechenden Zählerstände zu dokumentieren und dem Netzbetreiber 

mitzuteilen.  

 

8.3 Ergibt die Befundprüfung, dass das Messgerät nicht verwendet werden darf, so 

trägt der Messstellenbetreiber die Kosten des Ein- und Ausbaus sowie der 

Nachprüfung, ansonsten derjenige, der die Überprüfung beantragt hat. 

 

8.4 Der Netzbetreiber ist berechtigt, nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung den 

ordnungsgemäßen und eichrechtlichen Zustand der vertragsgegenständlichen 

Messeinrichtungen zu überprüfen. Stellt der Netzbetreiber den Verlust, eine 

Beschädigung oder die Störung von vertragsgegenständlichen Messeinrichtungen 

fest, so teilt er dies dem Messdienstleister unverzüglich mit. Eine Haftung des 

Netzbetreibers für die Messeinrichtungen wird durch eine Überprüfung jedoch nicht 

begründet, es sei denn, der Netzbetreiber stellt bei einer Überprüfung Mängel fest, 

die eine Gefahr für Leib oder Leben begründen. 
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9. Störung von Messeinrichtungen 
 
9.1 Die Störungsuntersuchung und -beseitigung bezüglich der 

vertragsgegenständlichen Messeinrichtungen obliegt ausschließlich dem 

Messstellenbetreiber. 

 

9.2  Ist Gefahr in Verzug, kann der Netzbetreiber unverzüglich und ohne dem 

Messstellenbetreiber hierfür eine Nachfrist zu setzen, selbst eine Störungskontrolle 

bzw. -beseitigung vornehmen oder eine Entstörung einzuleiten.  

 

 

 

10. Datenaustausch und -verarbeitung 
 

10.1  Jede Vertragspartei ist berechtigt, die für die technische und wirtschaftliche 

Abwicklung dieses Vertrages notwendigen personenbezogenen und sonstigen 

Daten, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages bekannt 

werden, insbesondere ihr von der anderen Vertragspartei zur Verfügung gestellt 

werden, nach Maßgabe des Bundesdatenschutzes (BDSG) zu verarbeiten, zu 

speichern und Dritten zugänglich zu machen, soweit dies zur Durchführung des 

Vertrages erforderlich ist. 

 

10.2 Die Vertragsparteien sichern sich hiermit gegenseitig zu, dass sie dem anderen nur 

solche personenbezogenen und sonstigen Daten über Anschlussnutzer, die diesem 

Vertrag unterfallen, überlassen, bezüglich derer die überlassene Vertragspartei die 

erforderliche Einwilligung des Anschlussnutzers nach dem BDSG besitzt. 

 

10.3 Der Datenaustausch zwischen den Vertragsparteien erfolgt grundsätzlich in 

elektronischer Form. Es gelten das vom Netzbetreiber verwendete Datenformat und 

die vom Netzbetreiber vorgegebenen Fristen für die Ablesung und die 

Datenübermittlung gemäß Anlage 2 (Datenaustausch),,, es sei denn, dass die 

Vertragsparteien ein anderes Datenformat oder andere Fristen vereinbaren oder 

von der Bundesnetzagentur ein Datenformat oder Fristen vorgegeben werden. Bei 

Mess- und Stammdaten ermöglicht das Datenformat des Netzbetreibers die 

vollautomatische Weiterverarbeitung im Rahmen der Prozesse für den 

Datenaustausch zwischen den Parteien, insbesondere auch für den Wechsel des 

Lieferanten durch den Anschlussnutzer. 
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10.4 Der Messdienstleister ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Messdaten fristgerecht 

und vollständig entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers nach Ziffer 10.3 

oder den Festlegungen der Bundesnetzagentur rechtzeitig elektronisch zu 

übermitteln. Bei der Übernahme einer Messstelle ist der Messdienstleister 

verpflichtet, dem Netzbetreiber unverzüglich den Zählerstand zum Zeitpunkt der 

Übernahme der Messung mitzuteilen. Zum Jahresende muss auf jeden Fall eine 

Ablesung und Datenübermittlung erfolgen. 

 

10.5 Soweit erforderliche Messdaten nicht vorliegen, ist der Netzbetreiber berechtigt, 

den Verbrauch für diesen Zeitraum nach Maßgabe von § 14 StromNZV zu 

schätzen.  

 

10.6 Der Messdienstleister ist berechtigt, zur Messdatenübertragung gegen 

angemessenes und diskriminierungsfreies Entgelt sowie nach den technischen 

Vorgaben des Netzbetreibers hierfür Zugang zum Verteilernetz des Netzbetreibers 

zu erhalten, soweit und für den Teil des Netzes, in dem der Netzbetreiber selbst 

eine solche Messdatenübertragung durchführt oder zulässt. Dies gilt nicht, solange 

der Netzbetreiber die Messdatenübertragung nur für einen eng befristeten Zeitraum 

ausschließlich zu technischen Testzwecken durchführt.  

 

10.7 Durch den Netzbetreiber aufbereitete abrechnungsrelevante Daten wird der 

Netzbetreiber an den Netznutzer übermitteln und diese für den im Rahmen des 

Netzzugangs erforderlichen Zeitraum archivieren. 
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11. Ansprechpartner 
 

11.1 Jede Vertragspartei ist verpflichtet, die für die Durchführung dieses Vertrages 

erforderlichen Ansprechpartner der anderen Partei innerhalb von 5 Werktagen nach 

Abschluss des Vertrages gemäß der Anlage 3 (Ansprechpartner) zu benennen. Für 

den Fall, dass der Ansprechpartner der jeweiligen anderen Vertragspartei nicht 

erreichbar sein sollte, ist in der Anlage 3 auch ein diesbezüglicher Vertreter zu 

benennen. 

 

11.2 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, der jeweiligen anderen Vertragspartei 

unverzüglich Änderungen bzgl. ihrer Angaben in der Anlage 3 mitzuteilen.  

 

11.3 Jede Partei ist dafür verantwortlich, dass die in der Anlage 3 benannten 

Ansprechpartner bzw. deren Vertreter während der üblichen Geschäftszeiten 

erreichbar sind. Für Schäden, die einer Vertragspartei durch die Nichterreichbarkeit 

der anderen Vertragspartei bei Nichteinhaltung der vorstehenden Bestimmungen 

entstehen, haftet bei Verschulden die verantwortliche Vertragspartei.  

 

 

 

12. Entgelte 
 

12.1 Der Messdienstleister rechnet seine gegenüber dem Anschlussnutzer erbrachten 

Leistungen selbstständig diesem gegenüber ab. Erbringt der Messdienstleister im 

Auftrag des Netzbetreibers für diesen Leistungen, so rechnet er diese gegenüber 

dem Netzbetreiber nach angemessenen Entgelten ab. 

 

12.2 Sofern zwischen den Parteien nach diesem Vertrag oder nach gesetzlichen 

Bestimmungen Zahlungsverpflichtungen begründet werden, sind diese innerhalb 

von zwei Wochen nach Eingang der Rechnungsstellung zu vergüten. 
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13. Kündigung des Messsauftrages 
 

13.1 Kündigt der Anschlussnutzer oder der Messdienstleister den Messauftrag, so hat 

der Messdienstleister den Netzbetreiber hierüber unverzüglich, spätestens zwei 

Wochen nach Ausspruch der Kündigung durch den Messdienstleister oder nach 

Eingang der Kündigung durch den Anschlussnutzer beim Messdienstleister 

hierüber in Textform zu unterrichten.  

 

13.2 Hat der Messdienstleister im Zusammenhang mit der Kündigung Kenntnis davon 

erlangt, dass als neuer Messdienstleister nicht ein Dritter, sondern der 

Netzbetreiber vorgesehen ist, hat er den Netzbetreiber ebenfalls hierüber innerhalb 

der Frist nach Ziffer 13.1 in Textform zu informieren. 

 

 

 

14. Haftung 
 

14.1 Der Messdienstleister haftet dem Netzbetreiber gegenüber auf der Grundlage der 

gesetzlichen Bestimmungen für sämtliche Schäden des Netzbetreibers, die diesem 

durch schuldhaftes Handeln des Messdienstleisters im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag entstehen. Er hat dem Netzbetreiber auf Aufforderung eine entsprechende 

Haftpflichtversicherung nachzuweisen mit einem ausreichenden Deckungsbetrag. 

 

14.2 Der Netzbetreiber haftet dem Messdienstleister in entsprechender Anwendung von 

§ 18 NAV in der jeweils aktuellen Fassung. Sofern die NAV nicht zu einer 

Haftungsbegrenzung des Netzbetreibers führt, haftet der Netzbetreiber für Sach- 

und Vermögensschäden des Messdienstleisters, die nicht auf die Unterbrechung 

des Netzbetriebes und/oder auf Unregelmäßigkeiten in der Netznutzung 

zurückzuführen sind, dem Grunde wie der Höhe nach nur, wenn und soweit die 

rechtswidrige Handlung vom Netzbetreiber vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht wurde und nicht die Verletzung einer Kardinalspflicht vorliegt. 
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15. Übertragung des Vertrages 
 

15.1 Jede Vertragspartei ist berechtigt, diesen Vertrag auf ihren Rechtsnachfolger zu 

übertragen, es sei denn, es sprechen wesentliche Gründe gegen eine Übertragung. 

Die Zustimmung für eine Übertragung darf von der anderen Vertragspartei 

insbesondere dann versagt werden, wenn berechtigte technische oder 

wirtschaftliche Bedenken gegen eine Übertragung vorliegen. 

 

15.2 Der Messdienstleister wird von seinen vertraglichen Verpflichtungen aus diesem 

Vertrag bei einer Übertragung auf einen Rechtsnachfolger nur dann frei, wenn sein 

Rechtsnachfolger den uneingeschränkten Eintritt in den vorliegenden Vertrag 

schriftlich gegenüber dem Netzbetreiber erklärt. Der übertragende 

Messdienstleister haftet für seine sämtlichen und bis zur Übertragung begründeten 

Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag weiter. 

 

 

 

16. Vertragslaufzeit und Kündigung 
 

16.1 Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und läuft auf 

unbestimmte Zeit. Er kann vom Messdienstleister mit einer Frist von drei Monaten 

zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden, vom Netzbetreiber, 

ausgenommen der Regelungen in Ziffer 16.2, nur zu dem Zeitpunkt, zu dem alle 

Anschlussnutzer den Messauftrag zum Messdienstleister gekündigt haben oder der 

Messdienstleister für alle vertragsgegenständlichen Messeinrichtungen wechselt. 

 

16.2 Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei fristlos aus wichtigem Grund schriftlich 

gekündigt werden. Als wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, wenn 

 

a) gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz 

einmaliger schriftlicher Abmahnungen schwerwiegend verstoßen wird, oder 

 

b) bei Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung oder bei einem nicht offensichtlich 

unbegründeten Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 

Vermögen eines Vertragspartners. 
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16.3 Verlangt ein Letztverbraucher im Sinne von § 12 StromNZV als Anschlussnutzer im 

Einvernehmen mit seinem Lieferanten eine viertelstündige registrierende 

Leistungsmessung mit elektronischer Auslesung und ist zwischen dem Lieferant des 

Anschlussnutzers und dem Netzbetreiber die Anwendung des 

Lastgangzählverfahrens vereinbart, so endet für die betroffene Messstelle die 

Zuständigkeit des Messdienstleisters und es wird diese Messstelle aus der Anlage 1 

gestrichen.  

 

 

 

17. Schlussbestimmungen 
 

17.1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nicht praktikabel sein 

oder werden, so wird die Gültigkeit der anderen Bestimmungen dieses Vertrags 

hierdurch nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich hiermit, eine 

unwirksame oder unpraktikable Bestimmung durch eine andere, ihr im 

wirtschaftlichen Erfolg oder in technischer Hinsicht möglichst nahe kommende 

Bestimmung dieses Vertrages zu ersetzen, wobei insbesondere vorhandene 

Regelwerke in ihrer aktuellen Fassung heranzuziehen sind. Dies gilt auch für die 

Ausfüllung einer Vertragslücke, welche die Vertragsparteien bei Abschluss dieses 

Vertrages nicht erkannt haben. 

 

17.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Die 

Änderung dieses Schriftformerfordernisses ist nur schriftlich möglich. 

 

17.3 Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, wenn beide Parteien 

Kaufleute sind, der Sitz des Netzbetreibers. Im Übrigen gilt der gesetzliche 

Gerichtsstand. 

 

17.4 Die in diesem Vertrag genannten Anlagen  

 Anlage 1: Zuordnungsliste Messstellen 

 Anlage 2: Datenaustausch 

 Anlage 3: Ansprechpartner 

 

 sind dem Vertrag beigefügt und Bestandteile des Vertrages. 
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17.5 Sollten durch die Bundesnetzagentur aufgrund der Bestimmungen des EnWG oder 

der MessZV Festlegungen betreffend das Rechtsverhältnis zwischen Netzbetreiber 

und Messdienstleister erlassen oder vom Gesetzgeber anderweitige gesetzliche 

Vorgaben gemacht werden, die die Bestimmungen dieses Vertrages ergänzen oder 

eine andere Regelung erfordern, so gehen diese den Bestimmungen dieses 

Vertrages vor bzw. ergänzen diese. In diesem Fall sind die Vertragsparteien 

verpflichtet, entsprechende Vertragsverhandlungen dahingehend aufzunehmen, 

dass der Vertrag der neuen Gesetzeslage bzw. den Festlegungen der 

Bundesnetzagentur angepasst wird. 

 

17.6 Sollten sich sonstige, für das Vertragsverhältnis bestimmende Umstände oder 

gesetzliche Vorgaben ändern und dadurch für eine der Vertragsparteien ein 

Festhalten an diesen Vertrag nicht mehr zumutbar sein, so sind die 

Vertragsparteien verpflichtet, diesen Vertrag baldmöglichst den geänderten 

gesetzlichen Bestimmungen oder Umständen anzupassen. 

 

17.7 Der Vertrag ist von jeder Vertragspartei von einer vertretungsberechtigten Person in 

zwei Ausfertigungen handschriftlich zu unterzeichnen. Beide Parteien erhalten je 

eine im Original unterzeichnete Ausfertigung. 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ________________________________ 

Ort, Datum       Ort, Datum 

 

 

____________________________   ________________________________ 

Unterschrift des Netzbetreibers   Unterschrift des Messdienstleisters 

 
Anlagen: 
Anlage 1: Zuordnungsliste Messstellen 

Anlage 2: Datenaustausch 

Anlage 3: Ansprechpartner 
Stand: 03.11.2008 



Wechselprozess

Versender MSB, MDL neu / MSB, MDL alt Empfänger MSB, MDL alt / MSB, MDL neu

1 Absenderbezeichnung BDEW - Codenummer Mussfeld

2 Absendernahme Klartext Mussfeld

3 Empfängerbezeichnung BDEW - Codenummer Mussfeld

4 Empfängername Klartext Mussfeld

5 Nachrichtenname Kündigung, Anmeldung, Abmeldung Mussfeld

6 Vorgangsnummer

7 Referenznummer

8 Transaktionsgrund Kündigungs-, Anmeldungs-, Abmeldungs- Bestätigung/Ablehnung Mussfeld

9 Zählpunktbezeichnung

10 Anschlussnutzer Name Name des Anschlussnutzers; Firma Mussfeld

11 Anschlussnutzer Vorname Mussfeld

12 Anschlussnutzer Registergericht Mussfeld wenn 10 Firma

13 Anschlussnutzer Registernummer Mussfeld wenn 10 Firma

14 Anschlussnutzer Straße Mussfeld

15 Anschlussnutzer HNr Mussfeld

16 Anschlussnutzer HNr_Zusatz

17 Anschlussnutzer PLZ Mussfeld

18 Anschlussnutzer Ort Mussfeld

19 Entnahmestelle Straße Mussfeld

20 Entnahmestelle HNr Mussfeld

21 Entnahmestelle HNr_Zusatz

22 Entnahmestelle PLZ Mussfeld

23 Entnahmestelle Ort Mussfeld

24 Entnahmestelle Zählernummer Mussfeld

25 Entnahmestelle Standort Keller; EG; Hausanschlussraum; sonstiges

26 Sparte 01 = Strom Mussfeld
27 Antwort zum Vorgang Analog Lieferantenwechsel; E15 = Zustimmung ohne Korrekturen; 

E07 = Zustimmung mit Korrekturen;
Z01 = Zustimmung mit Terminänderung; E09 = Ablehnung Adresse 
nicht im Verteilnetz;  
E10 = Ablehnung Adresse nicht identifizierbar

28 Beginn Datum

29 Ende zum Datum

30 Ende zum nächstmöglichen Termin/Datum

31 Änderung Datum Geändertes Datum falls von Beginn oder Ende Abweichend

32 Abrechnungsturnus Vorgabe VNB

33 Bemerkungen

wird von der Stadtwerke Cham GmbH im Format .csv zur Verfügung gestellt.

Stand: 29.12.2008

Kündigung, Anmeldung, Abmeldung
Messrahmenvertrag Anlage 1 - Zuordnungsliste MSB / MDL



 

Messrahmenvertrag Anlage 2 - Datenaustausch 

 

I. Datenerfassungsblatt  

  
A. SLP-Zählung   
    
Zählpunktbezeichnung   
    
Vorgangsgrund   
   Einbau   
   Ausbau   
   Wechsel der Messeinrichtungen   
    
Voraussichtlicher Jahresverbrauch   
    
Anlagennummer   
    
Ableseeinheit   
    
Anschlussnutzer   
   Name   
   Vornahme   
   Straße   
   Hausnummer   
   PLZ   
   Ort   
    
Entnahmestelle   
   Name   
   Vorname   
   Straße   
   Hausnummer   
   PLZ   
   Ort   
    
Messgeräteplatzstandort   
    
Hersteller und Typ des Messgerätes   
    
Baujahr   
    
Eichjahr und Eichfrist des Messgerätes   
    
Abrechnungsfaktor   
    
Zähleridentifikation   
    
Zählerart   
    
Zählwerkeinstellung   
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Zählerwerksmaßeinheit   
    
Zählwerksart   
    
Stellen vor, Stellen nach Komma   
    
Saldierende oder komulierende Zählwerke   
    
Impulswertigkeit   
    
Ein-/ Ausbauzählerstand HT   
    
Ein-/ Ausbauzählerstand NT   
    
Ein-/ Ausbau-/ Wechseldatum   
    
    
B. Zusätzlich bei RLM-Zählung   
    
Telefonnummer des Modems   
    
Passwort des Modems   
    
Hersteller des Modems   
    
Typ des Modems   
    
Adresse der Messeinrichtung bzw. des Lastgangspeichers   
    
Passwort der Messeinrichtung bzw. des Lastgangspeichers   
    
Herstellen der Messeinrichtung bzw. des Lastgangspeichers   
    
Typ der Messeinrichtung bzw. des Lastgangspeichers   
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II.  Formate und Zeitpunkte der Datenübermittlung 

1.  Formate 

Lastgangdaten und Stammdaten sind in den jeweils aktuellen Edifact Formaten 
MSCONS und UTILMD zur Verfügung zu stellen. 

 

2. Zeitpunkte für die Datenübermittlung 

2.1 Die Übermittlung der Messdaten vom Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister an 
den Netzbetreiber erfolgen nach § 4 Abs. 3 und § 12 Abs. 2 MessZV, wobei folgende 
Zeitpunkte vom Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister zu beachten sind: 

2.1.1 RLM mit Fernauslesung: werktags bis 6 Uhr für den Vortag bzw. die Vortage 

2.1.2 RLM ohne Fernauslesung: monatlich, spätestens am 2. Werktag des auf den 
Liefermonat folgenden Monats 

 

2.1.3 SLP: sieben Kalendertage nach den auslösenden Geschäftsprozessen nach dem 
Prozess „Zählerstand-/Zählwertübermittlung“ gemäß GPKE, wobei die Turnusablesung 
gemäß Ziffer 14.4 Messstellenrahmenvertrag am 31.12. jeden Jahres zu erfolgen hat. 

 

2.2 Verlangt der Anschlussnutzer gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 EnWG eine unterjährige 
Ablesung, erfolgt die Datenübermittlung - je nach Verlangen des Anschlussnutzers- 
spätestens am 2. Werktag des auf den Liefermonat, das Liefervierteljahr bzw. das 
Lieferhalbjahr folgenden Monats. 

 

 

3. Kosten für fehlende oder falsche Datenübermittlung 

3.1 Werden Werte nicht fristgerecht geliefert oder sind offensichtlich unplausibel, bildet 
der NB Ersatzwerte. Der Aufwand für eine Ersatzwertbildung oder der Folgeaufwand, 
den eine Übermittlung von fehlerhaften Werten verursacht (z.B. von Rechnungen) 
werden dem Messdienstleister in Rechnung gestellt. 

 Für fehlende oder falsche Datenbereitstellung berechnen die Stadtwerke Cham 
GmbH: 

 erstmalig im Monat: 0,00 € 

 jede weitere: 8,32 € zuzügl. gesetzl. MwSt. 



MSB
Ansprechpartner Wechselprozess

Messdienstleister
UTILMD (*.csv)

Messdienste
Strom

MSCONS

Zulassungen
MSB / MDL

Name

Vorname

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Vertreter

Name

Vorname

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

VNB
Ansprechpartner Wechselprozess

Messdienstleister
UTILMD (*.csv)

Messdienste
Strom

MSCONS

Zulassungen
MSB / MDL

Name Jucht Jucht Jucht
Vorname Harald Harald Harald
Straße Further Straße Further Straße Further Straße
Hausnummer 4 4 4
PLZ 93413 93413 93413
Ort Cham Cham Cham
Telefon 09971 / 85 07 - 38 09971 / 85 07 - 38 09971 / 85 07 - 38
Fax 09971 / 85 07 - 40 09971 / 85 07 - 40 09971 / 85 07 - 40
E-Mail Harald.Jucht@Stadtwerke-Cham.de Harald.Jucht@Stadtwerke-Cham.de Harald.Jucht@Stadtwerke-Cham.de

Vertreter
Name Loders Loders Loders
Vorname Werner Werner Werner
Straße Further Straße Further Straße Further Straße
Hausnummer 4 4 4
PLZ 93413 93413 93413
Ort Cham Cham Cham
Telefon 09971 / 85 07 - 34 09971 / 85 07 - 34 09971 / 85 07 - 34
Fax 09971 / 85 07 - 40 09971 / 85 07 - 40 09971 / 85 07 - 40
E-Mail Werner.Loders@Stadtwerke-Cham.de Werner.Loders@Stadtwerke-Cham.de Werner.Loders@Stadtwerke-Cham.de

Stand: 29.12.2008

Messrahmenvertrag Anlage 3 - Ansprechpartner
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